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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

A B S eHR 1FT 

Rn das 
Bundesministerium für 
Rrbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
21.7It0/1-1/90 16.2.1990 

Wien
J 

am 10.4.1990 

Unser Zeichen: 
s-290/N 

Durchwahl: 
ft79 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes J mit dem das 
Beamten- Kranken- und L~falLversjcherungsgesetz 
ge~ndert wird (20.NovelLe zum B-KUVG) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster

reichs beehrt sich
J 

dem Bundesministerium fUr Arbeit und 

Soziales zum vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes J 

mit dem das Bea~ten- Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 

geändert wird (20.Novelle zum B-KUVG)~ folgende Stellung

nahme zu Ubermitteln: 

Zu Z.6 (§ 42): 

Die Präsidentenkonferenz weist darauf hin/ daß analog zum 

ASVG und BSVG hinsichtlich des VerfalLes von AnsprUchen 

auf Kostenerstattung oder Kostenzuschuß eine Verlängerung 

der Verjährungsfrist um 6 Monate erfolgen sollte. Die Be

grUndung liegt darin
J 

daß Rechnungen J die kurz vor Ablauf 

der dreijährigen bUrgerlich-rechtlichen Verjährungsfrist 

gelegt werden
J 

von der Anstalt nicht mehr behandelt werden 

kdnnten und der Ablauf der Verjährungsfrist nicht dem zur 

Last fäf. L t, der die Rechnung peLegt hat J sondern (jen Versi

cherten
J 

weil die Anstalt nicht mehr rechtzeitig abrechnen 

1014 Wien, Läwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441, Telefax 53 441 328, Fernschreiber 13/5451 

21/SN-294/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

kann. Da eine Verlängerung der Verjatlrungsfr.ist auf 3 1/2 

Jahre eher schwer zu realisieren erscheint, sollte festge

Legt werden/ daß die dreijährige Verjährungsfrist erst 

6 /'1onate nach Entstehen des Anspruches zu Laufen bepinnt. 

Die Frage der gesetzLiChen Unfallversicherung der fachkun

digen Laienrichter nach dem A5GG und der 5chdffen und Ge

schworenen soLlte im Rahmen des B-KUVG geLdst werden J weil 

es sich um richterLiche Funktionen handeLt~ deren AusUbung 

im dffentlichen Interesse geLegen ist. Daher soLLten diese 

Personen beitragsfrei in die UnfalLversicherung nach dem 

B-KUVG einbezogen werden. Die Versicherung nach dem B-KUVG 

sollte rUckwirkend erfolgen/ damit keine Erhebungen und 

Beitragsvorschreibungen nach der bisherigen RegeLung not

wendig sind. 

Die Tätigkeit des angesprochenen Personenkreises erfolgt 

im dffentlichen Interesse und ehrenamtLich. [s ist daher 

wohl die Forderung gerechtfertigt~ diese Personen beitrags

frei in die UnfaLLversicherung nach dem B-kVVG einzubezie

hen. Aus der Tätigkeit fUr die Gerichtsbarkeit heraus die 

Interessenvertretungen mit BeitragsLeistungen/ die in 

Rnbetracht der r&Lativ großen Anzahl der fachkundigen 

Laienrichter ganz erheblich wären J zu belasten/ ist in kei

ner Weise gerechtfertigt. 

Wunschgemäß werden 25 Abschriften dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates Ubermittelt. 

Der Präsi den t : 

gez. NR ÖkR Ing. DerfLer 

Der GeneraLsekretär: 

gez. DipL.Ing. 5trasser 
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